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Zulässigkeit und  Organisation im Rahmen  
 interkommunaler  Zusammenarbeit

Mittwoch 
27. März 2019  
Kempten

Mittwoch, 27. März 2019

Michlhof 
Ober‘m Stadtweiher 36
87435 Kempten/Allgäu 
Tel. 0831/ 580 580
www.michlhof-kempten.de

Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 13:00 Uhr
anschließend: Mittagessen

Unkostenbeitrag: 50,00 €

Der Unkostenbeitrag ist nach Erhalt  der Rechnung auf das Konto 
bei der 

 Stadtsparkasse Augsburg  
IBAN: DE93 7205 0000 0000 1024 00  
BIC: AUGSDE77XXX 

zu überweisen.

Im Unkostenbeitrag sind Arbeits unterlagen, das Mittag essen, 
Getränke/ Kaffee/Tee während der Pausen enthalten.

www.meidert-kollegen.de

Fax: 0821
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630-30
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Gründe für die Teilnahme
Aufgrund des demografischen Wandels, knapper finan zieller 
Ressourcen und den gestiegenen Erwartungen der Bürger und 
Unternehmen an die öffentliche Daseinsvorsorge, gewinnt die 
interkommunale Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung. 
Interkommunale Leuchtturmprojekte stellen Gemeinden  vor 
große  Herausforderungen, um ihre Bürger mit Strom, Wasser, 
geförderten Wohnungen, sowie Alten- und Pflegeheimen zu ver-
sorgen. Sie sind politisch, verwaltungstechnisch und bürgerlich 
vielversprechend und attraktiv. Die kommunale Zusammen arbeit 
ermöglicht die Aufteilung von Verantwortung und Finanzie-
rungsrisiken, sowie  das gleichzeitige Ausschöpfen überregionaler 
und personeller Ressourcen und dient somit der Sicherung der 
Leistungs- und Handlungsfähigkeit bei der Deckung überregio-
naler Bedürfnisse. Zugleich sind sie rechtlich anspruchsvoll und 
an einige feste Spielregeln gebunden.  
Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über die öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
inter kommunaler Zusammenarbeit, typische Interessenlagen, 
sowie praxisbewährte Vorgehens- und Strukturierungsweisen. 

Ihre Referenten

Lina Maschke
Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin,    
Referat Verwaltungsrecht und  
 öffentliches  Wirtschaftsrecht

Stefan Kus
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator,  
 Referat Gesellschafts-, Arbeits- und  Wirtschaftsrecht

Programm
08:30 Uhr Begrüßungskaffee
09:00 Uhr Begrüßung
09:15 Uhr  Vortrag durch Lina Maschke,  Rechtsanwältin, 

 Wirtschaftsmediatorin
  1.  Zulässigkeit kommunaler  Zusammenarbeit
  2.  Gründe für die kommunale  Zusammenarbeit
  3.  Beispiele für die kommunale  Zusammenarbeit
  4.  Allgemeines zur Zulässigkeit der  wirtschaftlichen 

 Betätigung und  kommunalen Zusammenarbeit
  5.  Öffentlich-rechtliche Gestaltungs möglichkeiten
   a)  Rechtsgrundlagen, insbesondere KommZG
   b)  Die kommunale Arbeitsgemeinschaft
   c) Die Zweckvereinbarung
   d) Der Zweckverband
   e)  Gemeinsame Kommunalunternehmen
10:45 Uhr Kaffeepause
11:15 Uhr  Vortrag durch Stefan Kus,  

Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator
  1. Freiheit der Rechtsformenwahl
  2. Mögliche Rechtsformen, insbesondere
   a) GmbH
   b) Kommunalunternehmen
   c) Eigenbetrieb
  3. Rechtsformenwahl 
   a)  Einschränkende Vorgaben der BayGO,  

insbesondere 
I. Öffentlicher Zweck 
II. Leistungsfähigkeit 
III. Subsidiarität 
IV. Gemeindeeinfluss 
V. Haftungsbeschränkung 
VI.  Wirtschaftsplan, Jahresabschluss und Lage-

bericht
    VII. Anzeigepflicht (Rechtsaufsichtsbehörde)
   b)  Welche Handlungsspielräume braucht das 

 Unter nehmen?
   c)  Wie viel Einfluss will, soll und muss die 

 Gemeinde ausüben?
  4. Gesellschaftsvertragsgestaltung, insbesondere
   a) Geschäftsführung
   b) Aufsichtsrat
   c) Gesellschafterversammlung
   d)  Gesellschafterwechsel durch Kündigung, 

 Aufnahme und Ausschluss
  5. Kooperation mit Dritten
  6. Personal
12:45 Uhr Fingerfoodbuffet

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich  
für die folgende  Veranstaltung an:

Zulässigkeit und  Organisation im Rahmen   
 interkommunaler  Zusammenarbeit

 
Mittwoch, 27. März 2019, Kempten

Name, Vorname

Dienstbezeichnung

Behörde

Telefon E-Mail

Rechnungsadressat

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum Unterschrift

Anmeldung auch gerne per E-Mail an: 
maschke@meidert-kollegen.de


